
Kriegswohlfahrtspflege.
obember 1916 verlangte der Deutſche —  09 in einer

Entſchließung einhellig neben einem weiteren Ausbau der Bundesrats—
verordnung über die Kriegswohlfahrtspflege bom 2 Juli 1915 die Vorlage
eines Geſetzentwurfes, der das Gebiet der Kriegswohlfahrtspflege reichs⸗
geſetzli regeln ſoll. Als Haupigeſichtspunkte für leſe Vorlage werden
benannt: Schaffung einer Reichsſtelle für Kriegswohlfahrtspflege mit
parlamentariſcher Mitwirkung und weitgehenden Befugniſſen; ärkerer Zu
ſammenhang wiſchen der Fürſorge für Kriegsteilnehmer, Kriegsbeſchädigte
und Kriegshinterbliebene. Hiermit erhält der eitige an der Be⸗
ſtrebungen zur Linderung bon Kriegsnot mannigfachſter Art deutlichen
Ausdruck Die ungeahnten Ausmaße des Weltkrieges ließen alle Er⸗
fahrungen der Vorzeit eit hinter ſich zur Nach den erſten en Uund
onden des Abwartens und Verſuchs mit althekannten egen mu bald
auch auf dem Gebiet der Kriegshilfe eine Fülle, nicht agen, eine
Flut vbon Plänen und Verſuchen, Unternehmungen und Vereinen
einſetzen. Die ange Kriegsdauer hat aber wiederum einen gewiſſen Ab⸗

gezeitigt. Das Feld iſt gleichſam beſtellt. Die verſchiedenſten
möglichkeiten ſind verſucht und einer robe Unterzogen worden. Man kann
nun chon zur rnte, zur ammlung und planmäßigen Geſtaltung des
Gebotenen ſchreiten. Bei dieſem an der inge iſt nicht Unberechtigt,

Schöpfungen gewiſſe Hemmniſſe bereiten, das ereits Ge⸗
chaffene erſt einmal auswerten können So er  ein es denn eboten,
nachdem wir früher ſchon in dieſen Blättern 1 einzelne Fürſorgezweige mn
3  ihren nfängen und ntwicklungsmöglichkeiten geſchildert aben, nunmehr
das Augenmerk auf die Beſtrebungen enken, die auf das Ganze zielen
und einer einheitlichen Kriegswohlfahrtspflege führen wollen

Der Ausdruck Kriegswohlfahrtspflege gibt einem en
Wort Inhalt Wohlfahrtspflege nannte man bisher vornehmlich
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eine freiwillige Tätigkeit im egenſatz einer Tätigkeit 1d Geſetzes,
eine Tätigkeit zugleich, die ſich nicht ſo ehr den einzelnen elfend wandte,
als einer ganzen Gruppe die ittel ſozialer Hebung im weiteſten Um⸗
ange anbo Demgegenüber ehn ſich der Begriff der Kriegswohlfahrts⸗

Sie umfaßt omitege zunächſt auf die Tätigkeit einzelnen aus
auch das Gebiet der Fürſorge, Caritas, Wohltätigkeit, ſoweit ieſe
mit den Kriegsopfern in Berührung omm me Beſchränkung der
Kriegswohlfahrtspflege auf leſe indioiduelle Fürſorge, und zwar bei wirt⸗
ſchaftlicher Schädigung, wie ſie i der „Concordia“ 1917, Heft 1,
vorgeſchlagen wird, *  ein uns indeſſen nicht geboten.

Innerhalb dieſes weitausgeſteckten Gebietes der Kriegswohlfahrtspflege
eben ſich drei Strebungen beſonders charf ab Gemeinſam iſt ihnen der
Zug nach Vereinheitlichung, Vereinfachun und Feſtigung des Wohlfahrts
weſens. Wir nennen das Streben nach organiſatoriſchem Zuſammenſchluß
auf dem Wege der S  l  e aus der der verſchiedenen Wohlfahrts⸗
organiſationen, dann das regelnde Eingreifen bon außen durch die Be⸗
hörden auf dem Verordnungswege und ſ

lepli die rage des An⸗ und
Ausgleichs bon Kriegs⸗ und Friedensarbei in der Wohlfahrtspflege.

Auf dem weiten Gebiete der Kriegswohlfahrtspflege bieten ſich folgende
Hauptgruppen.

ie Sorge für die Kriegsteilnehmer orge für die
Krieger Unter affen, die Kriegsbeſchädigten, die Kriegsgefangenen, für
die Vermißten und obten Die Kriegswohlfahrtspflege hat ſich hier be⸗
tätigt in der Liebesgabenvermittlung, Errichtung bon oldaten⸗ und Eiſen⸗
bahnerheimen, Erſtellung bon Soldatenbüchereien und überhaupt der Ver⸗
orgung mit eſe Erſtellung bon Hilfsmitteln für die Seelſorge, für
die rholung Und Geſundheitspflege der oldaten CEsS em  en ſich
darum, abgeſehen bon der orge für die Kriegsbeſchädigten, beſonders
das Rote reuz in ſeinen verſchiedenen Zweigen, die Ritterorden, ferner
Stellen wie die irchliche Kriegshilfe m Paderborn, die namentlich bon
ebangeliſch⸗kirchlichen Kreiſen und Vereinen getragene Geſchäftsſtelle Berlin,
Kleine Muſeumsſtraße eutſcher Studentendienſt die Zentralſtellen
der Geſellen⸗ und Jünglingsvereine, des Caritasverbandes, Borromäus⸗—
verein, Stellen zur Verteilung bon eſe d.
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Die orge für die Angehl  örigen der Krieger Sie faßt
beſonders die orge für die Kriegerfamilien und die Hinterbliebenen der
Gefallenen und Verſtorbenen. Rentenverſorgung, Arbeitsbeſchaffung, Fa
milien⸗— und Jugen  ege ſind ihre Hauptaufgaben.

Die orge für die geſamte kriegsnotleidende Bevölke—
rLung Die orge für die Arbei

oſen, einſ

ießli des er be⸗
rängten gewerblichen Mittelſtandes, für die Flüchtlinge aus dem Aus⸗
land, die verpflanzten ewohner unſerer Grenzgebiete, für die Ausländer
bei uns, für die einheimiſche Bevölkerung in den beſetzten ebieten,
neuerdings in den Ernährungsſchwierigkeiten durch Landaufenthalt,
Hindenburgſpende uſw., all dies gehört ins weite Feld der Kriegswohl⸗
fahr  ege

Ein großer Teil der Beſtrebungen te nicht nur in ngſter Be⸗
iehung zum Heer und ſeiner Verwaltung; man muß ich, überhaupt

die Arbeit gelangen önnen, in den militäriſchen Organismus el
mehr oder weniger tra einfügen. Die orge für den Krieger
im Heeresverband, aber auch für die Bevölkerung der Unter militäriſcher
Verwaltung ſtehenden Gebiete iſt aſt nUur auf olchem Wege enkhar. In
all dieſen Hilfszweigen, der freiwilligen Krankenpflege, Erſtellung
bon Soldatenheimen, war dadurch eine planloſe Entwicklung von born⸗

herein erſchwer oder konnte durch die militäriſchen ehörden el hintan⸗
gehalten und zurückgedrängt werden Je mehr aber die Hilfsmaßnahmen
ins bürgerliche eben hinübergreifen, ſo weniger bot ſich eine Hand⸗
habe oder eln Anhaltspunkt zur egelung der Kriegswohlfahrtspflege,
ſo mehr verſagten die rüheren Erfahrungen und ehlten Vorbereitungen für
die Kriegszeit, ſo mehr traten auch Verſorgungs⸗ und ami irtſcha
iche Fragen, die mancherlei Intereſſen auslöſen, in den Vordergrund.

Von den Hilfsgebieten für die Kriegsteilnehmer ſe gilt dies bor⸗
züglich für die Kriegsbeſchädigtenfürſorge. Sobald leſe den
Mann aus dem Heeresdienſt ins bürgerliche eben zurückgeben muß, ne
ſich ein weites Feld für mannig ilfsbereitſchaft: Unterſtützung nur

vorübergehender Art, Beſchaffung bon eidung und Wohnung, Unterhalt
während der erſten Tage und en bis zum Verdienſt, dann weiter:
Berufsberatung und bermittlung, Umſchulung in neue Berufsarten oder
Einübung in den en eru mit den nur teilweiſe wiederhergeſtellten
Fähigkeiten Uund iedern, Wiederaufbau gefährdeter Eigenbetriebe in Ge⸗
werbe, Handel und Landwirtſchaft, die Mittelſtandshilfe, die Anſiedlung
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der Kriegsbeſchädigten auf dem ande Es IA inzu die Verſorgung
auernd inbalider oder doch ſehr erwerbsbeſchränkter Krieger, deren Zahl
im Qufe der ahre noch großen Zuſtrom erhalten wird, die der
Familie dieſer änner, Rentenfragen, Zuwendungen aus beſondern Mit⸗
teln, Bäderkuren ieg in all dem chon eine Fülle neuartiger robleme,
die erſt der rieg geſchaffen hat, ſo wurde die Lage noch dadurch
ſchwert, daß gerade m der Fürſorge für Unfallbeſchädigte, ſoweit ſie über
Rentenverſorgung hinausgeht Und die noch vorhandenen Kräfte

Wohl hattenArbeit en will, im Frieden recht wenig geſchehen Qr.

Chirurgie Und Orthopädie einen an rreicht, 0 auch die
Krüppelfürſorge namentlich In der Schulung Jugendlicher ſehr anerkennens⸗
erte Erfolge rzielt Aber das Urteil bon Dr. Siegfried raus, der
ſich eingehend mit den Erwerbsbeſchränkten befaßt atte, iſt doch als durch⸗
aus zutreffend anzunehmen: „Hätten wir chon in Friedenszeiten eine
aſſende rganiſation zur Verſorgung beſchränkt Arbeits⸗ Uund Erwerbs
ähiger geſchaffen, dann hätten wir jetzt die Möglichkeit, unſere halbinvali
gewordenen Krieger raſcher m geeignete Bahnen enken, als ＋2 nun

mehr möglich ſein wird. Aber enn auf dieſem Gebiet nicht der Frieden
für den rieg geſorgt hat, ſo ird jetzt lellei umgekehrt der rieg
für den Frieden ſorgen“ (Zeitſchrift für das Armenweſen 1915 103)

Die olge des Unfertigen Zuſtandes war ein ungeheuere Anſchwellen
der verſchiedenſten Vereine und Unternehmungen zugunſten der Kriegs⸗
beſchädigten. So zählte das 7  V für ribate Fürſorge V Berlin“ Ende
1916 ereits Einrichtungen, die auf dem Gebiet der Kriegsbeſchädigten⸗
fürſorge nell entſtanden

Auch inſoweit ehörden und öffentliche Stellen ieſe Arbeit uin die
Hand nahmen, war Neuland bearbeiten und konnte naturgemäß
im Anfang noch keine inheitlichkeit erwarte werden. Planmäßig in
größerem Umfang hat zun Bayern durch die iniſterialentſchließung
bom Februar 1915 die Organiſation der geſamten Kriegsinvaliden⸗
rſorge mn die Wege geleitet. „Sie beruht auf dem Gedanken, daß die
Kriegsinvalidenfürſorge Aufgabe der Geſamtheit, zunächſt des Reiches Und
des Staates ſei und daß ſie deshalb ſtaatlich einzurichten und zuſammen⸗
zufaſſen ſei Die Hauptträger der rſorge ſind die Kreisſtellen. Die
Leitung der der Regierungspräſident. Ihm ein Kreis⸗
ausſchuß zur eite In größeren Städten und ſonſtigen geeigneten
rten eſtehen Ortsausſ

e Unter der Leitung des Vorſtandes der
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Diſtriktsverwaltungsbehörde. Die Oberleitung das Königl. Staats⸗
miniſterium des Innern im Benehmen mit dem Kriegsminiſterium. Ihm
iſt ein Landesbeirat, in dem alle Berufsſtände vertreten ſind, beigegeben.“
In Preußen nahmen die einzelnen Provinzen die Arbeit in die Hand
abei ÜUdeten ſich zwei Hauptformen heraus: ntweder iſt die Provinzial⸗
verwaltung ſelbſt der Träger der Organiſation und glieder ſich m el⸗

die der Berufsvertretungen, der Vereine uſw oder aber
man chuf freiwillige Provinzialausſchüſſe, die ihrerſeits durch die Pro
vinzialverwaltung weitgehend Unterſtützt werden. Die letztgenannte Form

ihr Vorbild in Weſtfalen, die erſtere m Brandenburg.
So an man bor einer lelhei bon rganiſationen und Organi⸗

ſationsformen ſowohl in der öffentlichen wie in der ribaten Fürſorge
Nachdem die ielhei aber eſcha war und wohl im ntereſſe der An⸗
paſſung die einzelnen Ver  ni  e wie der Erprobung der verſchiedenen
ethoden geſchaffen werden mu  E, kam die Zeit, einer
Zuſammenfaſſung ſchreiten und die bielen Einzelwege möglichſt ar
auf Ziel hinzuführen.

Dieſem Bedürfnis kam die Schaffung eines „Reichsausſchuſſes für
Kriegsbeſchädigtenfürſorge“ N  N 16 September 1915 Er Um⸗

faßt „alle Fürſorgeorganiſationen Deu  an ſoweit ſie Unter ſtaatlicher
oder provinzieller Leitung in Zuſammenfaſſung der intereſſierten ſtaatlichen
Uund kommunalen, wirtſchaftlichen und caritatiben Organe und „Vereini⸗
gungen 1 ſind“ (Die Kriegsbeſchädigtenfürſorge ahrg., Heft 4
An der Spitze des Reichsausſchuſſes teht der die Kriegsbeſchädigten⸗
fürſorge hochverdiente Landesdirektor der Provinz Brandenburg Joachim

Winterfeldt. Ihm ein Reichsarbeitsausſchuß zur eite. Die
Reichsgeſchäftsſtelle, deren Leitung Oberbürgermeiſter eib ernahm, be⸗
nde ſich N Berlin 10, Königin Auguſtaſtr. 1 Als rgan len
„Die Kriegsbeſchädigtenfürſorge“. Die Tätigkeit des Ausſchuſſes iſt bor allem
eine begutachtende Und vermittelnde Sie ergibt ſich beſten aus einem
Überblick über die Sonderausſchüſſe, in enen die Hauptarbei geleiſtet wird:

Geſetzgebung und Verordnung egelung der Geſchäftsbeziehungen der
Fürſorgeorganiſationen zueinander und zu andern öffentlichen und privaten
Organiſationen uſw.) 4. Zeitſchrift und

Statiſtik Heilbehandlung Berufsberatung und Berufsausbildung.
Schweyer, Die bürgerliche Kriegsinvalidenfürſorge und die wichtigſten

Übrigen Kriegsfürſorgezweige München 11



246 Rrizgiwohljahrtovilege
Arbeitsbeſchaffung, Arbeitsnachweis und Entlohnung der Kriegsbeſchädigten.
Anſiedlung und Wohnungsfürſorge. 10 Familien  er Kriegsbeſchädigten.
Die rſorge für die Familie der Kriegsbeſchädigten II ereits aus

dem engeren Rahmen der Kriegsbeſchädigtenfürſorge heraus und m den
Bereich der Unterſtützung der Kriegerfamilien überhaupt. Auf dieſem
Gebiet aben bon Beginn die Frauenorganiſationen ſich große Ver⸗
dienſte erworben. Die Arbeit geſchah vielfach Unter dem NRNamen „Natio⸗
naler Frauendienſ 41 Zu Beginn des Jahres 1917 aben ſich mehrere
dieſer Organiſationen einer „Zentrale des Nationalen Frauendienſtes“
zuſammengeſchloſſen. In ihre Tätigkeit reihte ſich ein oder chloß ſich doch
Unmittelbar die Arbeitsbeſchaffung für die Kriegerfrauen. gleichen
Maße, wie die Arbeit die Frauen der Familie entzog, wuchſen auch die
Ufgaben für die Kinder, die ielfach der ſchützenden Tätigkeit beider Eltern
eraubt ſind Wenn auf dieſem Gebiete der Zug zur Vereinheitlichung
lellei nicht ſo ar hervorgetreten iſt, lag 8 zUum Teil wohl daran,
daß für das eigentliche Unterſtützungsweſen bon vornherein die Anlehnung

die öffentlichen Lieferungsverbände egeben ar, daß ferner Stellen
der öffentlichen wie privaten Fürſorge in weitem Umfang ihre Arbeit auf
ieſe Kriegsfürſorge einſtellten. Neuerdings iſt auch hier durch die Er⸗
richtung der rauenarbeitszentrale beim Kriegsamt und eſſen Organen
wie der ürſorgevermittlungsſtellen für die Angelegenheiten der Frauen⸗
arbeit, enn auch aus den ganz andern Geſichtspunkten nicht der Be⸗
ſchäftigung der Frauen, ondern des Gewinns ihrer Arbeitskraft, eine
weitgehende egelung eſchaffen Sie gehört ihrem ganzen Charakter nach
zu den behördlichen Maßnahmen.

Am früheſten und wohl auch wirkſamſten wurde in der Kriegs⸗
hinterbliebenenfürſorge eine gewiſſe Einheitlichkeit rzielt Ein
Hauptverdienſt omm abei dem im Anſchluß die Allgemeine eutſche
Tagung über oziale Fürſorge für Kriegerwitwen und Kriegerwaiſen
begründeten Hauptausſchuß bzw dem aus dieſem gebildeten Arbeitsausſchuß

(Geſchäftsſtelle Berlin 30, Münchenerſtraße 49) Die Arbeit war
einerſeits verhältnismäßig lar überſehen und fand genügen Organi
ſationen zur Hilfeleiſtung bor. Anderſeits beſaß ſie m der Organiſation
freiere Hand als die die Lieferungsverbände gebundene Familien⸗
unter  ung und Wie vielfach m der riegsbeſchädigtenfürſorge
wurde auch hier als allgemeine Organiſationsform die Vereinigung aller inter⸗
eſſierten öffentlichen und ribaten Stellen Unter Vorſitz eines Beamten gewählt.



Kriegswohlfahrtspflege. 247

Doch das Streben nach Vereinheitlichung reite noch über die ein⸗
zelnen großen Gruppen der Hilfstätigkeit hinaus. In manchen Fragen,
ſo bei der Rentenabfindung, der Anſiedlung, der Arbeitsbeſchaffung,
berührt ſich die Kriegsbeſchädigtenfürſorge mit der Kriegshinterbliebenen⸗
fürſorge Man ſucht deshalb nach möglichſt Fühlung der beiden
Zweige Sachſen ging in ſeinem „Heimatdank“ ührend und chuf
für elde eine einheitliche Organiſation. Ihm folgte aden m der nach den
Erfahrungen Sachſens ausgebauten Form des „Badi  en Heimatdanks“
Schließlich gipfeln leſe Beſtrebungen in der auch bom El  ag geforderten
Errichtung einer Rei  e  e für Kriegswohlfahrtspflege. Die
Reichsſtelle ſoll nach dem un des Reichstags Unter Zuziehung von
Mitgliedern des Bundesrats und Reichstags auch weitgehende Vollmachten
erlangen. Hiermit erhält die geplante jedo ereits behördlichen
Charakter und die efugnis, bon außen in die ewegung rdnend ein⸗
zugreifen.

II
Das Streben nach Vereinheitlichung der Arbeit auf dem Wege der

Se  1 muß ſich bon innen heraus in etem organiſchen Wachstum
entwickeln Es kommen aber agen, In denen eS angebracht erſcheint,
noch bevor die eigenen Kräfte ſoweit gediehen ſind, vbon außen Hemmungen
einzuſchalten. Geſetze, Verordnungen treten hier egelnd ein. Auch
uin der Kriegswohlfahrtspflege Urde dieſer Weg beſchritten. Bisher d
man auf dem Gebiete der Wohlfahrtspflege im weſentlichen nur die Be
ſtimmungen üher die ollekten gekannt. Angeſichts des Überhandnehmens viel⸗
fach unzweckmäßiger Und ſel unlauterer Kriegswohlfahrtsunternehmungen
erſchien ein chnelles Durchgreifen geboten. Man konnte nicht erwarten,
daß die Selbſthilfe allein der ganz außerordentlichen Lage Herr werden
rde Das Reich, die Geſamtheit ſteht bor einer rieſengroßen Aufgabe
Gro iſt nicht minder di Verantwortung des Reiches gerade gegenüber
den riegsſchäden So mu man bon Reichswegen darauf ſehen, die
ittel zuſammenzuhalten Uund bor allem gleichmäßig verteilen. Denn
es bildete ſich beſonders die Gefahr daß die freiwilligen aben einzelnen
Gruppen eit über eren verhältnismäßige Bedeutung zuſtrömten, ſo den
Kriegsblinden, während andere kaum oder nur wenig bedacht werden.

Bei dieſer Sachlage der ndesra nun zunächſt durch die
„Bekanntmachung üher die egelung der Kriegswohlfahrtspflege“ bom
22 Juli 1915 einzugreifen. Es wurden Iim weſentlichen öffentliche
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Sammlungen, öffentliche Unterhaltungen oder Belehrungen, ein öffentlicher
ertrie bon Gegenſtänden zugunſten der Kriegswohlfahrtspflege Unter
Erlaubnispflicht geſtellt Für die Mißachtung der Beſtimmungen wurden
hohe Strafen angedroht.

Die Verordnung 0 nach allgemeiner Anſicht unſtreitig Ute
rreicht Die Meinungen aber geteilt, ob ſie auch ge  gen ſei
Namentlich die Erſcheinungen bei Gelegenhei der Werbung für die Kriegs⸗
patenſchaften aben offenbar eine Verſche

ärfung der eſtimmungen wünſchen
Aſſen tieſe Anſicht gewann auch in der Entſchließung des Reichstags
vom obember 1916 Ausdruck me neue Verordnung des Bundesrats
bom Februar 1917 kam der Entſchließung im eiteſten Umfang
entgegen und überholte ſie zum eil.

Insbeſondere ird auch die öffentliche Werbung vbon Mitgliedern von vor:
heriger Erlaubnis abhängig gemacht und nicht nuUur Veranſtaltungen zu unſten der
Kriegswohlfahrtspflege, ondern allgemein die Wohlfahrtspflege der Erlaubnis⸗

unterſtellt Für diejenigen Vereine uſw., te erſt nach dem 31 Juli 1914
ohlfahrtszwecken dienen, iſt die Behörde allgemein befugt, im einzelnen näher
bezeichnete „Anordnungen zu treffen, erforderli ſind, die eſchäfts
ührung mit den Geſetzen In inklang halten oder Schädigungen des
Gemeinwo insbeſondere eine erſplitterung der Kräfte und ittel, ver⸗
hüten  V Iſt anders nicht bhilfe zu chaffen, ſo iſt letzten nde. Zwangsver⸗
waltung und ſchließlich Auflöſung des Unternehmens vorgeſehen.

Über ieſe Verordnungen hinaus iſt bom Ei  ag ein Geſetzentwurf
gewün  L der neben dem von der Regierung vorgeſchlagenen Schutz
der Bezeichnungen „Nationalſtiftung“ und „Marineſtiftung“ das
Gebiet der Kriegswohlfahrtspflege reichsgeſetzlich regelt.

III
Die ſtarke Se  1 Hand in Hand mit den Verordnungen der

Behörde geben der Kriegswohlfahrtspflege ein immer ſtraffereres, einheit⸗
icheres Gepräge ami drängt die Frage zur Löſung Wie verhält ſich
Kriegs— und Friedensarbei in der Wohlfahrtspflege zueinander,
wie können ſie gegenſeitig abgeſtimmt werden?

chon jetzt, da die a  en noch ſtets neule unden ſchlagen, iſt
ieſe rage bon großer Bedeutung. Wir aben oben die orge für die
geſamte riegsnotleidende Bevölkerung rwähnt Nur wenige dieſer oft
er getroffenen Volksteile, wie die Flüchtlinge, ſind Unmittelbar
Kriegsopfer. Bei den meiſten handelt ＋2 ſich Notſtände irtſ
er Art, wie ſie auch on auftraten, aber jetzt im Gefolge des Krieges
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er  * und oppelt empfindlich ſind Gemeindebehörden, Unterſtützt durch
Qatliche Gelder, Verſicherungsanſtalten hatten hier, in der orge für
die Arbeitsloſen, weitherzig eingegriffen. Doch mußten leſe außerordent⸗
en Unterſtützungen wie auch jene der regelmäßigen Armenpflege, ſoweit
ſie nicht durch Kriegsunterſtützungen abgelöſt worden 7 hinter letzteren
zurückbleiben und jene, die nuUur itwen, Waiſen uſw ſind, manchmal ihr
Los doppelt hart fühlen en ieſe Empfindung verſchärft ſich natur⸗
gem auch, enn jemand aus der Kriegsfürſorge ausſcheidet und wieder
der Armenpflege anheimfällt Während des Krieges Urde der Begriff
der Kriegswohlfahrtspflege möglichſt ausgedehnt, Härten vermeiden.
Auch für die Zeit des erſten Ubergangs, der Abrüſtung iſt dies zu emp⸗
fehlen Aber für die Friedenszeit bildet das gegenſeitige Verhältnis wie
das Zuſammenarbeiten ſowohl der öffentlichen wie der privaten Kriegs⸗
und Friedensfürſorge eine ernſte rage

Das zukünftige Verhältnis wiſchen öffentlicher Kriegsfürſorge und
öffentlicher Armenpflege bildet ſchon ſeit Zeit einen Gegenſtand
der Erörterung mn den Fachkreiſen Man darf wohl mit Sicherheit an⸗
nehmen, daß die Armenpflege ihren Tätigkeitsbereich wieder ausdehnen
muß Freilich ird eS ſein, die Grenzlinien im allgemeinen und
noch mehr im Einzelfall e richtig beſtimmen. infacher ieg die rage,
ob Perſonen, die jetzt Kriegsunterſtützung eziehen oder Kriegsteilnehmer
ſind, bei zukünftig unabhängig bom rieg eintretender Not, der Armenpflege

überweiſen ſeien; ſchwieriger iſt der n  eid, welche Schäden auch ſpäter
noch auf den rieg zurückzuführen ſein werden. Ein weiteres Beiſpiel für
die Übergangsfragen ſind jene, die bor dem rieg ſchon Armenunter—
ung bezogen, eute aber etwa eil der Mann oder Sohn, die ſich
ehedem nicht Um die Frauen bekümmerten, Im Kriegs⸗
unterſtützung erhalten. Doch die Armenpflege ird der Kriegswohlfahrtspflege
auch in manchem entgegenkommen, ſich ihr mehr anzugleichen erſuchen. ies
gilt namentlich für einige ende Beſtimmungen, wie Wahlrechtsverluſt,
ſoweit dieſe eute überhaupt noch beſtehen. me vollſtändige Umwälzung
der geſamten Armenpflege werden wir allerdings m abſehbarer Zeit auch
im Anſchluß die Kriegsfürſorge nicht erwarten können Ein letzter Reſt
ird immer der öffentlichen Armenpflege bleiben, olange wenigſtens, wie
Unſere eutigen wi  aftlichen Uund ſittlichen Verhältniſſe dauern.

icht minder wichtig iſt die Geſtaltung der Zukunft für die rivate
Fürſorge. Wie wir in dem ni über die Einheitsbeſtrebungen m
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der Kriegswohlfahrtspflege ſahen, gelangte man m deren wichtigſten
ebieten dem Syſtem der gemiſchten Ausſchüſſe, der Beteiligung aller
intereſſierten Vereine und öffentlichen Stellen Unter Vorſitz eines Beamten.
ami iſt in der Kriegsfürſorge erreicht, was man allgemein in der
Wohlfahrtspflege und Liebestätigkeit anſtrebte. Die in dieſer Beziehung
muſtergültige Organiſation des L  adi  en Heimatdanks“ aben wir ereits
rwähnt Die Zukunft ird lehren m  en, ob ſich neben den Kriegs⸗
fürſorgeämtern und ſtellen noch eigene allgemeine Wohlfahrtsämter nt⸗
wickeln können oder ob dies die Arbeit nicht allzuſehr zerreißen rde
chon die nach dem rieg in allm  1 ſteigendem Verhältnis
artende achung der Kriegswohlfahrtspflege läßt ein Hinübergleiten
der Kriegs⸗ m eine Friedenseinrichtung erwarten Oriliche Ver

niſſe
werden, enn nicht eine allgemeine egelung bon oben erfolgt, beſtimmend
wirken.

Dringlicher noch iſt die rage Was ſoll bon den Beſtimmungen über
Kriegswohlfahrtspflege m der Friedenszeit erhalten eiben Da die jüngſte
Verordnung die geſamte Wohlfahrtspflege einbegreift, TIde eine einfache
Ausdehnung erſelben in die Friedenszeit hinein auch eine geſetzliche
egelung der geſamten bisherigen freien Liebestätigkeit, Wohlfahrts⸗
ege uſw edeuten Dieſe rage der Staatsaufſicht über die freie
Wohlfahrtspflege iſt von öchſter Bedeutung Sie Li aber in ihrer Aus⸗
dehnung auf die Friedenszeit aus dem Rahmen der Kriegswohlfahrtspflege
hinaus. Deshalb möge hier enügen, darauf hinzuweiſen, daß es ſich
weder allgemeine Ablehnung noch Annahme der Kriegsbeſtimmungen
handeln wird, ondern eine ſorgfältige Prüfung der Teilfragen. Man
wird nicht vergeſſen, daß der rieg ein Ausnahmezuſtand iſt, aber ehen⸗
ſowenig, daß manches Ute ſchnellerer eife gebracht hat Man
ird bor allem auch den Charakter der Wohlfahrtspflege und Caritas
als „freie Tbei wahren en, ihre Bedeutung im Volksganzen, auch
eſſen Geiſtesleben anerkennen und en Notwendiger als eine Über⸗
ragung äußerer Beſtimmungen in die Friedensarbeit iſt die UÜbernahme
des Geiſtes treuer Kameradſchaft, einträchtiger Zuſammenarbeit, gegründet
auf gegenſeitiger Achtung, in die erke des rieden Geht uns leſe
Kriegsſaat m den Frieden  erken der lebe auf, dann werden wir Frieden
ernten für Uund für Conſtantin Noppel


